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Gemeinde Friedeburg  
Der Bürgermeister 
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Amt/Aktenzeichen/Diktatzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachtragvermerk) 

FB 4 - Bürgerservice 

51-602/Hei 
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 Beratungsfolge  Sitzungstermin 

 Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

Fraktion 
 

   

Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport und Soziales 
  

26.02.2024                   

Verwaltungsausschuss 
  

13.03.2024                   

Gemeinderat 
  

03.04.2024                   

 
 
Betreff: 

1. Änderung der Satzung über den Betrieb und die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung von Kindertagesstätten 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 

Im Jahr 2019 wurde die Satzung der Gemeinde Friedeburg über den Betrieb und die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätten neu aufgesetzt und ist zum 01.08.2019 
in Kraft getreten. 
 
Bislang wurde in dieser Satzung keine Erstattung von den Gebühren bei Schließung einzelner 
Gruppen oder der gesamten Kindertagesstätte geregelt. Durch den anhaltenden 
Fachkräftemangel sowie der erhöhten Krankheitswellen, kam es im vergangenen Jahr häufiger 
zur Schließung von einzelnen Gruppen und der Einrichtung von Notbetreuungen. Die 
Verwaltung der Gemeinde Friedeburg ist bemüht, genügend Fachpersonal anzustellen, um die 
personellen Mindestanforderungen zu erfüllen und eine durchgehende Betreuung sicherstellen 
zu können. Dies gelingt auf Grund des Fachkräftemangels jedoch teilweise nicht, sodass es 
auch künftig zu Schließungen von Gruppen und der Umstellung auf eine Notbetreuung kommen 
kann.  
 
Angesichts des Umstandes, dass einige Eltern möglicherweise ersatzweise eine private 
Betreuung ihrer Kinder zusätzlich finanzieren oder sich ggf. zeitweise ohne Fortzahlung ihrer 
Bezüge durch ihre Arbeitgeber beurlauben lassen müssen, wird vorgeschlagen, unter 
zeitweiser Abänderung bestehender Gebührenverpflichtungen ab dem sechsten 
Schließungstag in Folge für die Dauer der Nichtbetreuung der Kinder (einschl. Berücksichtigung 
evtl. Notbetreuungen) eine Erstattung bzw. Aussetzung der Erhebung von Kita-Gebühren 
vorzunehmen. Eine entsprechende Änderungssatzung ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussvorschlag: 

Dem Verwaltungsausschuss wird vorgeschlagen, dem Gemeinderat folgenden Beschluss zu 
empfehlen: 
 
Der Satzung zur 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Friedeburg über den Betrieb und 
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätten wird zugestimmt.  
 
 
 
 
 
H. Goetz 
 
Anlagenverzeichnis: 

Änderungssatzung Entwurf 
Gegenüberstellung der Änderung 
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